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Vorwort / Préface

Eine der ersten Fragen, die sich bei der Einreichung einer Klage stellen, ist 
die, vor welchem Gericht dies erfolgen kann bzw. muss. Je nach Streitgegen-
stand können mehrere Gerichtsstände zur Auswahl stehen – und der Prozess-
anwalt oder die Prozessanwältin hat die sog. Qual der Wahl, das aus taktischer 
Sicht vorteilhafteste Forum zu bestimmen. Dabei können ganz unterschiedli-
che Aspekte eine Rolle spielen: die Amtssprache des Gerichts, unterschiedli-
che kantonale Praxen zu bestimmten Themen (bekanntlich im Vollstreckungs-
bereich) sowie erhoffte Heimvorteile.

In anderen Fällen kann ein sog. negativer Kompetenzkonflikt drohen: Kein 
Gericht sieht sich zuständig bzw. die angerufenen Gerichte erachten je ein 
anderes Gericht für zuständig. Oft handelt es sich hierbei um Fälle, in denen 
die sachliche Zuständigkeit umstritten ist. In solchen Konstellationen schafft 
nur eine endgültige Klarstellung durch die Rechtsprechung Abhilfe. Seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung ist eine Reihe von 
Fragen zur sachlichen Zuständigkeit durch die Rechtsprechung geklärt wor-
den, insbesondere in Bezug auf die Streitgenossenschaft, die Widerklage, lis 
pendens in Adhäsionsklagen und die Abgrenzung der Zuständigkeit in betrei-
bungs- sowie mietrechtlichen Angelegenheiten. Die Anwaltspraxis zeigt je-
doch, dass erstaunlich viele Fragen noch ungelöst sind, unter anderem in ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten und im Verhältnis zur Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts. Auch die auf den 1. Januar 2025 anstehende Teilrevisi-
on der Zivilprozessordnung, welche die Rechtsprechung der letzten Jahre zu 
diesen Fragen weitgehend kodifizieren wird, wird nicht alle Lücken schlie-
ssen.

Welche verhängnisvollen Folgen ein Streit über die Zuständigkeit für einen 
Prozess haben kann, zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich im Verfah-
ren um die (Nicht-)Verlängerung des Mietvertrags des Warenhauses «Manor» 
in Zürich. 

Positive Kompetenzkonflikte können – vor allem in Fällen mit internationalen 
Berührungspunkten – gegebenenfalls in Verbindung mit einer negativen Fest-
stellungsklage ausgenutzt werden, um der Klientschaft einen strategischen 
Heimvorteil durch ein sog. «forum running» zu sichern.
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VI

Auch im Verhältnis zu Schiedsgerichten können knifflige Kompetenzkonflik-
te auftreten – der bekanntlich als Folge des «Fomento»-Entscheids des Bun-
desgerichts1 eingefügte Art. 186 Abs. 1bis IPRG vermag dabei nicht sämtliche 
Konstellationen abzudecken und im Rahmen der anstehenden Revision soll 
zusätzlich Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden. Die parallele 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte für den Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen birgt das Potenzial widersprechender Entscheide und hält die Rechts-
vertreter jeweils zu sorgfältigen taktischen Überlegungen an.

Gespannt erwartet man schliesslich die ersten Klarstellungen der Rechtspre-
chung im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeit von staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten im Zusammenhang mit gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, dies, nachdem der Gesetzgeber mit der Einführung 
von Art. 697n OR per 1. Januar 2023 eine eindeutige gesetzliche Grundlage 
für statuarische Schiedsklauseln geschaffen hat. 

Cinzia Catelli & Predrag SunariC

1  BGE 127 III 279. 
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A Einleitung

Der Arrest (Art. 271 ff. SchKG1) dient Gläubigern als superprovisorische 
Massnahme zur Sicherung ihrer Geldforderungen oder Geld-Sicherheitsleis-
tungen (vgl. Art. 38 Abs. 1 SchKG), indem sie Vermögenswerte von Schuld-
nern überfallartig und provisorisch amtlich beschlagnahmen lassen können.2

Vorliegend werden anhand von fünf publizierten Entscheiden des BGer wich-
tige Rechtsentwicklungen aus den Jahren 2022 und 2023 betreffend die Ar-
restzuständigkeit im schweizerischen Inland sowie den Titel-, LugÜ- und 
Staatenarrest im Kontext internationaler Verhältnisse erläutert: Für die in der 
Praxis oftmals vorkommende Konstellation, dass sich Arrestobjekte in ver-

1 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889, 
SR 281.1.

2 BSK SchKG-Stoffel, Art. 271 N 1; meier-dieterle, Checkliste, S. 37; OFK SchKG-
Kren KoStKieWiCz, Art. 271 N 1; SK SchKG-Kren KoStKieWiCz, Art. 271 N 1; SPüh-
ler/dolge, Rz. 657 ff.; Studer/zöbeli, S. 207.
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schiedenen Arrestbezirken befinden, hat das BGer in BGE 148 III 138 die 
Möglichkeit des schweizweiten Arrestvollzugs durch ein Lead-Betreibungs-
amt bejaht und hat es in BGE 149 III 124 gleichzeitig eine Klarstellung be-
züglich der Rechtsmittelmöglichkeit vorgenommen (siehe dazu B). Für inter-
nationale Verhältnisse hat das BGer sodann zentrale Präzisierungen vollzogen 
hinsichtlich der Wahlmöglichkeit zwischen Ausländer- und Titelarrest, des 
Erfordernisses der Vollstreckbarerklärung sowie des hinreichenden Binnenbe-
zugs, in BGE 149 III 224 für den Fall eines LugÜ3-Titelarrests (siehe dazu C) 
und in BGE 149 III 318 für den Fall eines Staatenarrests gestützt auf einen 
ICSID4-Schiedsentscheid (siehe dazu D). In BGE 149 III 34 hat das BGer 
schliesslich Klarheit geschaffen in Bezug auf die Möglichkeit des Arrests 
gegen eine ungeteilte Erbschaft (siehe dazu E). In ihrer Gesamtheit hat das 
BGer mit dieser Rechtsprechung die Basis gelegt für signifikante und praxis-
relevante Vereinfachungen und Rechtssicherheit beim Arrest in komplexen 
nationalen und internationalen Verhältnissen.

B Arrestvollzug durch ein Lead-Betreibungsamt

In BGE 148 III 138 (Urteil BGer 5A_1000/2020 vom 1. Februar 2022) hatte 
das BGer die bislang umstrittene Frage zu beurteilen, ob ein Betreibungsamt 
als Lead-Betreibungsamt mit dem rechtshilfeweisen Vollzug eines schweiz-
weiten Arrests beauftragt werden kann.

Infolge eines Nach- und Strafsteuerverfahrens erliess das Kantonale Steueramt 
Zürich eine Sicherstellungsverfügung sowie einen Arrestbefehl zur Sicherung 
von Steuerforderungen in der Höhe von CHF 140 Mio.5 Im Arrestbefehl wur-
den Vermögenswerte im Zuständigkeitsbereich unterschiedlicher Betreibungs-
ämter aufgeführt und das Betreibungsamt Maloja wurde als Lead-Betrei-

3 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkom-
men, LugÜ) vom 30. Oktober 2007, SR 0.275.12, in Kraft getreten für die Schweiz am 
1. Januar 2011.

4 International Centre for Settlement of Investment Disputes bzw. Internationales Zent-
rum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, vgl. https://icsid.worldbank.org  
(zuletzt besucht am 20.03.2024).

5 BGE 148 III 138 Sachverhalt A.b.
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bungsamt mit dem rechtshilfeweisen Arrestvollzug beauftragt.6 Vor BGer 
strittig war der Vollzug des schweizweiten Arrests bzw. dessen rechtshilfewei-
se Durchsetzung durch das Betreibungsamt Maloja als Lead-Betreibungsamt.7

Das BGer stellte zunächst fest, dass sich der Arrestvollzug nach Art. 275 
SchKG richte, welcher auf die Art. 91–109 SchKG verweise. In Art. 275 
SchKG nicht erwähnt werde hingegen Art. 89 SchKG, welcher insbesondere 
den rechtshilfeweisen Pfändungsvollzug normiere. Damit fehle eine Norm, 
welche den rechtshilfeweisen Arrestvollzug explizit vorsehe.8 In Auslegung 
von Art. 271 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG merkte das BGer an, dass 
das erklärte Ziel der Einführung der ZPO9 und der Inkraftsetzung des revidier-
ten LugÜ darin bestanden habe, einen einheitlichen schweizweiten Vollstre-
ckungsraum zu schaffen.10 Dies setze sowohl einen schweizweiten Arrest als 
auch einen effektiven und nötigenfalls schweizweit koordinierten Arrestvoll-
zug voraus, d.h. ein Lead-Betreibungsamt, das für den Arrestvollzug schweiz-
weit zuständig sei.11 Daher sei Art. 275 SchKG planwidrig unvollständig, 
weshalb Art. 89 SchKG – in Analogie zum Pfändungsvollzug12 – für den Ar-
restvollzug sinngemäss Geltung beanspruche. Demnach habe das Arrestge-
richt im Arrestbefehl von Amtes wegen und unabhängig von allfälligen Par-
teianträgen ein Lead-Betreibungsamt zu bezeichnen und diesem den Auftrag 
zum rechtshilfeweisen Arrestvollzug durch weitere im Arrestbefehl zu be-
zeichnende Betreibungsämter zu erteilen.13

Der Entscheid ist aus Sicht der Praxis zu begrüssen,14 denn er schafft die Basis 
für einen vereinfachten und koordinierten schweizweiten Arrestvollzug. Dass 

6 BGE 148 III 138 Sachverhalt B.a.
7 BGE 148 III 138 Sachverhalt D.
8 BGE 148 III 138 E. 3.2.
9 Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 

2008, SR 272.
10 BGE 148 III 138 E. 3.4.2.
11 BGE 148 III 138 E. 3.4.2 f.
12 Vgl. Art. 275 i.V.m. Art. 91–109 SchKG.
13 BGE 148 III 138 E. 3.4.3.
14 Gl.M. Urteil OGer ZG BA 2023 13 vom 20. Juni 2023 E. 2.3.2; Urteil OGer BE ABS 

22 149 vom 10. August 2022 E. 4.5.1; boller, S. 348, wonach der Entscheid «begrüs-
senswert» sei, weil dadurch Doppelspurigkeiten vermieden werden und Rechtsunsi-
cherheit beseitigt werden kann; meier-dieterle, update 133, bezeichnet diesen 
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ein Lead-Betreibungsamt einen Arrest rechtshilfeweise durch weitere Betrei-
bungsämter schweizweit vollstrecken lassen kann, vereinfacht die Einziehung 
von unrechtmässig erworbenen Vermögenswerten und reduziert den adminis-
trativen Aufwand deutlich. Konsequenterweise sollte der Arrestgläubiger im 
Falle eines schweizweiten Arrests die Prosequierungsbetreibung (vgl. Art. 279 
SchKG) u.E. wahlweise beim Lead-Betreibungsamt oder beim Betreibungs-
amt am Ort des Arrestvollzugs einleiten können.15

In BGE 149 III 124 (Urteil BGer 5A_794/2022 vom 9. Januar 2023) setzte 
sich das BGer sodann mit der Frage auseinander, ob die Bestimmung des 
Lead-Betreibungsamtes im Arrestbefehl mittels einer SchKG-Beschwerde 
gegen die Arresturkunde überprüft werden kann.

Gegen den Schuldner wurden für Steuerschulden in der Höhe von CHF 65 
Mio. eine Sicherstellungsverfügung und ein Arrestbefehl erlassen, worin das 
Betreibungsamt der Region Maloja als Lead-Betreibungsamt bezeichnet wur-
de. Dieses liess rechtshilfeweise schweizweit Vermögenswerte des Schuldners 
verarrestieren.16 Gegen die von der Steuerbehörde als Arrestbehörde getroffe-
ne Wahl des Lead-Betreibungsamts gelangte der Arrestschuldner mittels 
SchKG-Beschwerde (Art. 17 SchKG) an die kantonale Aufsichtsbehörde, 
welche auf die Beschwerde nicht eintrat.17 Vor BGer war strittig, ob ein An-
spruch darauf besteht, via SchKG-Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbe-
hörde zu gelangen, um die Rechtmässigkeit der Wahl des von der Arrestbe-
hörde bezeichneten Lead-Betreibungsamtes überprüfen zu lassen.18

Das BGer erwog, dass die Bezeichnung des Lead-Betreibungsamtes eine An-
ordnung der Steuerbehörde darstelle, die vorliegend als Arrestbehörde fungie-
re.19 In diesem Zusammenhang rief das BGer in Erinnerung, dass es einzig 
dem Arrestgericht zustehe, den Arrestbefehl auf seine materiell-rechtliche 
Grundlage hin zu überprüfen, nicht jedoch der kantonalen Aufsichtsbehörde. 

Entscheid als «erfreulich klar und konzis begründet»; milani, S. 594; theuS Simoni, 
S. 400.

15 Gl.M. Urteil OGer ZG BA 2023 39 vom 20. Juni 2023 E. 2.3.4; theuS Simoni, S. 409.
16 BGE 149 III 124 Sachverhalt A.
17 BGE 149 III 124 Sachverhalt B. und E. 2.2.
18 BGE 149 III 124 Sachverhalt C.
19 BGE 149 III 124 E. 2.4 f.
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Insofern könne das Betreibungsamt den Vollzug eines Arrestbefehls nur dann 
verweigern, wenn dieser nichtig sei.20 Da der Arrestbefehl in casu vollständig 
gewesen sei und nicht an einem Nichtigkeitsgrund gelitten habe,21 sei die 
kantonale Aufsichtsbehörde auf die SchKG-Beschwerde zu Recht nicht ein-
getreten.22 

Damit ist klargestellt, dass eine vom Arrestgericht oder der Arrestbehörde 
vorgenommene Bestimmung des Lead-Betreibungsamtes – mit Ausnahme 
von Nichtigkeitsfällen (vgl. Art. 22 SchKG) – nicht mittels SchKG-Beschwer-
de der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Überprüfung unterbreitet werden 
kann.23

C Ausländer- und Titelarrest sowie implizites  
Exequatur beim LugÜ-Arrest

In BGE 149 III 224 (Urteil BGer 5A_428/2022 vom 18. Januar 2023) sah sich 
das BGer mit der Frage konfrontiert, ob die Vollstreckbarerklärung (Exequa-
tur) eines LugÜ-Entscheids von Amtes wegen zu prüfen ist, selbst wenn der 
Gläubiger im Arrestgesuch kein spezifisches Rechtsbegehren auf Vollstreck-
barerklärung des entsprechenden LugÜ-Entscheids gestellt hatte.

Vorliegend wurde der Schuldner gestützt auf einen in Frankreich ergangenen 
und in Rechtskraft erwachsenen Entscheid zur Zahlung von EUR 100’000 
verurteilt.24 In der Folge wurde dem Gläubiger eine Bescheinigung über ge-
richtliche Entscheidungen und Vergleiche gemäss Art. 54 und Art. 58 LugÜ 
(Anhang V LugÜ) ausgestellt.25 Daraufhin beantragte der Gläubiger die Ver-
arrestierung der pfändbaren Lohnforderungen des Schuldners in der Höhe von 
CHF 106’842.87. Seinem Arrestgesuch legte er den französischen Entscheid 
mitsamt den Rechtsmittelentscheiden sowie die Bescheinigung gemäss Art. 54 

20 BGE 149 III 124 E. 2.1.2 und E. 2.5.
21 BGE 149 III 124 E. 2.4 f.
22 BGE 149 III 124 E. 2.5.4.
23 Gl.M. meier-dieterle, update 142.
24 BGE 149 III 224 Sachverhalt A.a.
25 BGE 149 III 224 Sachverhalt A.b.
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LugÜ bei. Er stellte jedoch kein formelles Rechtsbegehren auf Vollstreckbar-
erklärung des Entscheids.26

Das BGer erwog, dass das Arrestverfahren mit Exequaturentscheid der Dispo-
sitionsmaxime gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO unterliege. Die Dispositionsmaxi-
me werde nicht verletzt, wenn das Entscheiddispositiv im Wortlaut von den 
Rechtsbegehren abweiche, diesen aber inhaltlich entspreche.27 Beim LugÜ-
Arrest gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG (Titelarrest) sei gestützt auf 
Art. 271 Abs. 3 SchKG die Vollstreckbarkeit des LugÜ-Entscheids die Vor-
aussetzung und nicht etwa die Konsequenz der Arrestbewilligung. Demge-
mäss sei es ausgeschlossen, dass der Gläubiger einen LugÜ-Arrest erwirken 
könne, ohne zuvor das Exequatur des Entscheids einzuholen. Insbesondere 
genüge eine vorfrageweise Vollstreckbarkeitsbeurteilung nicht.28 Sofern nun 
ein Gläubiger einen Arrest gestützt auf einen LugÜ-Entscheid beantrage, stel-
le er einen impliziten Antrag auf Vollstreckbarerklärung des LugÜ-Entscheids. 
Gestützt darauf könne das Gericht dann sowohl über die Bewilligung als auch 
über die Verweigerung des Exequatur entscheiden. Falls ein Gläubiger zwar 
den Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG geltend mache, aber eine 
Entscheidung über die Exequatur-Frage ablehne, müsse sich das Gericht auf 
die Abweisung des Arrestbegehrens beschränken, immerhin aber ohne Rechts-
kraftfolge für das Feststellungsbegehren.29 Sofern ein Gläubiger – zum Bei-
spiel aus Kostengründen – nicht wolle, dass über die Vollstreckbarkeit des 
LugÜ-Entscheids endgültig entschieden werde, müsse er auf andere Arrest-
gründe als Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG zurückgreifen; er könne danach den 
ausländischen LugÜ-Entscheid vorfrageweise im definitiven Rechtsöffnungs-
verfahren anerkennen lassen.30

Der Entscheid ist aus Sicht der Praxis zu begrüssen:31 Einerseits wird die 
Formstrenge bei der Anwendung des LugÜ-Titelarrests gemäss Art. 271 

26 BGE 149 III 224 Sachverhalt B., C. und E. 5.2.4.
27 BGE 149 III 224 E. 5.2.2.
28 BGE 149 III 224 E. 5.2.1.2 f.; BGE 149 III 34 E. 3.2.2; BGE 147 III 491 E. 6.2.1.
29 BGE 149 III 224 E. 5.2.3.
30 BGE 149 III 224 E. 5.2.3.
31 meier-dieterle, update 151, begrüsst den Entscheid, da er die Rechtslage kläre und 

dem Gläubiger die Wahlmöglichkeit zwischen Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 oder Ziff. 6 
SchKG gebe; zustimmend ferner SChmid, ius.focus 2023, S. 26; SChWander, S. 422.
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Abs. 1 Ziff. 6 SchKG erheblich reduziert. Andererseits spricht sich das BGer 
explizit, jedoch ohne nähere Begründung, für eine Wahlmöglichkeit des Gläu-
bigers zwischen Ausländer- und Titelarrest (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 und Ziff. 6 
SchKG) aus.32 Dies erstaunt insofern, als sich der Gläubiger qua legem nur 
dann auf den Ausländerarrest berufen kann, wenn «kein anderer Arrestgrund 
gegeben ist» (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG). Insofern wird es sich in praxi 
erst noch zeigen müssen, ob diese begrüssenswerte bundesgerichtliche Recht-
sprechung tatsächlich Bestand haben wird.

D Titelarrest ohne Exequatur und Binnenbezug 
beim Staatenarrest

In BGE 149 III 318 (Urteil BGer 5A_406/2022 vom 17. März 2023) hatte sich 
das BGer mit zwei Fragen zu befassen: Erstens, ob ein ausländischer ICSID-
Schiedsentscheid im Rahmen des Arrestverfahrens einer separaten Vollstreck-
barkeitserklärung bedarf. Zweitens, ob das Schweizer Recht im Anwendungs-
bereich des ICSID-Übereinkommens33 den Binnenbezug als Voraussetzung 
für den Arrest im Inland fordern kann.

Die Gläubigerin stellte beim Regionalgericht Bern-Mittelland für den Betrag 
von rund CHF 33 Mio. ein Arrestgesuch gegen den Staat B. Sie verlangte die 
Arrestierung verschiedener Vermögenswerte des Staates B in der Schweiz.34 
Im Arrestgesuch berief sich die Gläubigerin auf den Arrestgrund des definiti-
ven Rechtsöffnungstitels,35 wobei sie ihre Arrestforderung auf einen gegen den 
Staat B ergangenen Schiedsentscheid des ICSID nach dem ICSID-Überein-
kommen abstützte.36 Das Regionalgericht Bern-Mittelland trat auf das Arrest-

32 BGE 149 III 224 E. 5.2.3: «Le créancier qui n’entend pas qu’il soit statué définitive-
ment sur l’exequatur du jugement ‹Lugano› qu’il détient peut, au lieu de demander un 
séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP avec déclaration d’exequatur simultanée, 
invoquer un autre cas de séquestre (en particulier celui du chiffre 4).»

33 Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und 
Angehörigen anderer Staaten vom 18. März 1965, SR 0.975.2, in Kraft getreten für die 
Schweiz am 14. Juni 1968.

34 BGE 149 III 318 Sachverhalt A.a.
35 Vgl. Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG.
36 BGE 149 III 318 Sachverhalt A.a.
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gesuch nicht ein, und auch die dagegen erhobene Beschwerde wurde abgewie-
sen, sodass die Gläubigerin mittels Beschwerde an das BGer gelangte.37

Zunächst führte das BGer aus, dass die Vorinstanz willkürlich entschieden 
habe, indem sie eine Verpflichtung zum vorgängigen formellen Exequatur 
statuierte. Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG setze nicht voraus, dass der Gläubiger 
bezüglich der Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels 
vorgängig einen definitiven Entscheid erwirke.38 In Abweichung zum LugÜ-
Arrest (vgl. Art. 271 Abs. 3 SchKG) komme es erst im Verfahren der Arrest-
prosequierung gemäss Art. 279 SchKG zu einem definitiven Entscheid.39 Vor 
dem Arrestgericht genüge es somit, wenn der Gläubiger glaubhaft machen 
könne, dass der Anerkennung und Vollstreckung des Entscheids dem ersten 
Anschein nach nichts entgegenstehe.40 Aufgrund der Öffnungsklausel von 
Art. VII Abs. 1 NYÜ41 gehe das ICSID-Übereinkommen dem NYÜ vor, so-
dass für die Glaubhaftmachung der Anerkennung und Vollstreckung bereits 
eine vom Generalsekretär des ICSID beglaubigte Abschrift des ICSID-
Schiedsspruchs ausreiche (Art. 54 Abs. 2 ICSID-Übereinkommen).42

Demgegenüber hielt das BGer daran fest, dass beim sogenannten «Staatenar-
rest» unter anderem eine hinreichende Binnenbeziehung zur Schweiz bestehen 
müsse. Das Erfordernis einer hinreichenden Binnenbeziehung sei eine Pro-
zessvoraussetzung, wobei das BGer erneut offenliess, ob es sich dabei um 
einen Aspekt der Staatenimmunität oder um eine Frage der internationalen 
Zuständigkeit handle.43 Das BGer führte weiter aus, dass die Voraussetzung 
einer hinreichenden Binnenbeziehung eine Modalität des innerstaatlichen 
Vollstreckungsrechts darstelle, ohne dass damit eine im Rahmen des ICSID-
Übereinkommens unzulässige formelle oder materielle Kontrolle des Schieds-
entscheids vorgenommen werde (vgl. Art. 54 Abs. 1 und Abs. 3 ICSID-Über-

37 BGE 149 III 318 Sachverhalt A.b., B. und E. 3.1.
38 BGE 149 III 318 E. 3.2.2; so bereits BGE 144 III 411 E. 6.3.1; BGE 139 III 135 E. 4.5.2.
39 BGE 149 III 318 E. 3.2.2.
40 BGE 149 III 318 E. 3.2.3.
41 Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Schiedssprüche vom 10. Juni 1959, SR 0.277.12, in Kraft getreten für die Schweiz am 
30. August 1965.

42 BGE 149 III 318 E. 3.2.2.
43 BGE 149 III 318 E. 3.3.2; so bereits BGE 144 III 411 E. 6.3.3.
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einkommen). Zudem sei es nicht willkürlich, das Erfordernis der Binnenbe-
ziehung als Teil der Vollstreckungsimmunität – nicht der Jurisdiktionsimmu-
nität – anzusehen, welche das ICSID-Übereinkommen ausdrücklich 
vorbehalte (vgl. Art. 55 ICSID-Übereinkommen). Demgemäss gelangte das 
BGer zur Auffassung, dass die Voraussetzung eines hinreichenden Binnenbe-
zugs auch bei einem Staatenarrest gestützt auf einen ICSID-Schiedsspruch 
erfüllt sein müsse.44

Dass die Vollstreckung von ICSID-Schiedsentscheiden daran scheitern kann, 
dass einzelne Staaten in ihrem nationalen Recht zusätzliche Vollstreckungser-
fordernisse normieren, erscheint stossend. Dies gilt u.E. umso mehr in Bezug 
auf das Erfordernis des hinreichenden Bezugs zur Schweiz, das im Kern bloss 
der politischen Begrenzung der Vollstreckung gegen fremde Staaten dient, 
etwa aufgrund diplomatischer Bedenken.45 Zu wenig berücksichtigt scheinen 
handkehrum die berechtigten Interessen eines Investors, aufgrund eines vor 
einem unabhängigen ICSID-Schiedsgericht erstrittenen ICSID-Schiedsent-
scheids Vermögenswerte eines fremden Staates in einem Vertragsstaat verar-
restieren zu können.

E Arrest gegen eine ungeteilte Erbschaft

In BGE 149 III 34 (Urteil BGer 5A_103/2022 vom 31. Oktober 2022) äusser-
te sich das BGer schliesslich für den Spezialfall des Arrests gegen eine unge-
teilte Erbschaft zur bislang kontrovers diskutierten Frage des Verhältnisses 
zwischen Art. 49 SchKG (Betreibungsort der Erbschaft) und Art. 52 SchKG 
(Betreibungsort des Arrests).

Der Gläubiger beantragte einen Arrest gegen in der Schweiz belegene Vermö-
genswerte einer unverteilten Erbschaft eines mit letztem Wohnsitz im Ausland 
verstorbenen Schuldner-Erblassers. Der Gläubiger stützte sich dabei auf einen 
gegen den Erblasser zu Lebzeiten erwirkten LugÜ-Entscheid und beantragte  

44 BGE 149 III 318 E. 3.3.3.
45 Vgl. BGE 106 Ia 142 E. 3b: «Die Interessen der Schweiz erfordern [die Rechtsverfol-

gung gegen fremde Staaten, wenn eine einigermassen intensive Binnenbeziehung fe-
hlt,] nicht; im Gegenteil könnten dadurch leicht politische und andere Schwierigkeiten 
entstehen.»
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dessen gleichzeitige Vollstreckbarkeitserklärung.46 Vor BGer war strittig, ob 
gegen die unverteilte Erbschaft durch Arrest nur dann ein Vollstreckungs- bzw. 
Betreibungsort bestehen könne, wenn der Arrest gegen den Erblasser bereits 
im Zeitpunkt seines Todes vollzogen worden sei, oder ob eine Betreibung 
vielmehr auch nach seinem Tod am Ort des Arrests gegen die unverteilte Erb-
schaft möglich sei.47

Der Streit bot Anlass für das BGer, den Rechtssinn und das Verhältnis von 
Art. 49 und Art. 52 SchKG zu klären. Die Vorinstanz habe auf den klaren 
Wortlaut von Art. 49 SchKG abgestellt, wonach die Erbschaft am Ort «betrie-
ben» werden könne, wo der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes «betrieben 
werden konnte». Daraus habe die Vorinstanz geschlossen, dass ein Betrei-
bungsort des Arrests im Zeitpunkt des Todes des Erblassers tatsächlich beste-
hen bzw. dass ein Arrest zum Todeszeitpunkt bereits vollzogen sein muss.48 
Diese Lesart sei jedoch nicht zwingend, zumal die Sonderbestimmung von 
Art. 49 SchKG der ungeteilten Erbschaft die passive Parteifähigkeit im Zu-
sammenhang mit Betreibungen verleihe. Vor diesem Hintergrund könne ein 
Arrestgesuch somit auch gegen eine ungeteilte Erbschaft gerichtet werden, 
sofern die in der Schweiz belegenen Vermögenswerte des Erblassers im Zeit-
punkt des Todes mit Arrest belegt werden konnten und damit ein Betreibungs-
ort (Art. 52 SchKG) hätte geschaffen werden können.49

Es ist zu begrüssen, dass für den Betreibungsort des Arrests nicht vorausge-
setzt ist, dass der Arrest zu Lebzeiten des Schuldner-Erblassers bereits vollzo-
gen wurde. Richtigerweise wird der ungeteilten Erbschaft selbst gestützt auf 
Art. 49 SchKG Arrestfähigkeit zugestanden, sodass auch ohne letzten Wohn-
sitz des Erblassers in der Schweiz, d.h. ohne ordentlichen Betreibungsort,50 ein 
Arrestort gestützt auf Art. 52 SchKG am inländischen Ort des Nachlasses 
begründet werden kann.51

46 BGE 149 III 34 Sachverhalt A. und E. 3.4.
47 BGE 149 III 34 E. 3.4.1.
48 BGE 149 III 34 E. 3.5.1.
49 BGE 149 III 34 E. 3.5.2 ff.
50 Vgl. Art. 46 SchKG.
51 eitel/horat, S. 325 f. m.w.H.; zustimmend meier-dieterle, update 141.
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F Bedeutung für die Praxis

Die Relevanz der dargelegten Rechtsprechungsentwicklung ergibt sich einer-
seits daraus, dass das BGer dem schweizweiten Arrestvollzug durch ein Lead-
Betreibungsamt den Weg gebahnt hat. In der Praxis besonders bedeutsam 
dürfte diese Neuerung für den Bereich des nationalen und internationalen 
Aufspürens und der Sicherung von in der Schweiz belegenen Vermögenswer-
ten sein (asset tracing and freezing). Dies insbesondere, wenn es darum geht, 
im Rahmen komplexer und umfangreicher interner Untersuchungen sowie 
zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlicher Verfahren Vermögenswerte schweiz-
weit effektiv einzufrieren.

Praktisch signifikant und zu begrüssen sind darüber hinaus die Klärungen 
sowie Vereinfachungen zur Vollstreckung von Forderungen und Entscheiden  
in internationalen Verhältnissen hinsichtlich der Wahlmöglichkeit zwischen 
Ausländer- und Titelarrest, des impliziten Exequaturs beim LugÜ-Arrest und 
des Titelarrests ohne Exequatur. Dazu gehört auch die Ermöglichung des Ar-
rests gegen die ungeteilte schweizerische Erbschaft eines Schuldner-Erblas-
sers mit letztem Wohnsitz im Ausland.




